
voranzubringen, den Frieden und die Sicherheit zu festigen und die gleichbe
rechtigte Zusammenarbeit in Europa zu entwickeln. Die Delegationen unterstri
chen, daß die politische Entspannung nur stabilisiert werden kann, wenn sie 
durch Maßnahmen zur Einstellung des Wettrüstens und der Abrüstung ergänzt 
wird.

Sie unterstützen das auf der XXXI. UNO-Vollversammlung von der UdSSR 
unterbreitete Abrüstungsmemorandum und den sowjetischen Entwurf eines 
Weltvertrages über die Nichtanwendung von Gewalt in den internationalen Be
ziehungen.

Für besonders wichtig halten sie die sowjetisch-amerikanischen Verhandlun
gen zur Beschränkung der strategischen Rüstungen. Sie würdigten die Anstren
gungen der UdSSR, auf der Grundlage der Prinzipien der Gleichheit und der 
gleichen Sicherheit eine Vereinbarung abzuschließen, die das nukleare Wett
rüsten einschränkt und die Gefahr eines Kernwaffenkrieges vermindert.

Beide Staaten betrachten die am 18. Mai 1977 in Genf Unterzeichnete Konven
tion über das Verbot der Einwirkung auf die Umwelt zu militärischen Zwecken 
als wichtigen Beitrag für die Begrenzung des Wettrüstens und die Festigung der 
internationalen Sicherheit.

Die Deutsche Demokratische Republik und die Volksrepublik Polen werden 
auch künftig dafür eintreten, bei den Wiener Verhandlungen über die gegen
seitige Reduzierung der Streitkräfte und Rüstungen in Mitteleuropa ein Ab
kommen auf der Grundlage des Prinzips der unverminderten Sicherheit zu er
zielen. Entschieden wenden sich die Deutsche Demokratische Republik und die 
Volksrepublik Polen gegen die verstärkten Versuche der Kräfte der Reaktion, 
des Militarismus und Revanchismus, die Souveränität der Staaten, die territo
riale Integrität und die Unverletzlichkeit der bestehenden Grenze in Zweifel zu 
ziehen, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen und 
mit Hilfe der ideologischen Diversion in die sozialistischen Staaten einzudrin
gen. Sie verurteilen diese Versuche als Schritte, die gegen die Grundlagen der 
internationalen Entspannung, gegen die Lebensinteressen der Völker gerichtet 
sind.

Beide Seiten betonten, daß die strikte Einhaltung und Erfüllung der Verträge 
der sozialistischen Länder mit der BRD, die von der Anerkennung und Achtung 
der territorialen und politischen Realitäten im Nachkriegseuropa ausgehen, ein 
wesentliches Element der europäischen Sicherheit und der Entspannung ist.

Die Deutsche Demokratische Republik und die Volksrepublik Polen erneu
ern ihre Bereitschaft, auf der Grundlage der strikten Einhaltung des Vierseiti
gen Abkommens über Westberlin vielfältige Beziehungen mit Westberlin zu 
unterhalten und zu entwickeln, und stellen gleichzeitig fest, daß alle Aktivitä
ten, die darauf gerichtet sind, seinen Status zu verletzen und Westberlin gegen 
die DDR und andere sozialistische Länder zu mißbrauchen, die internationale 
Atmosphäre belasten und den europäischen Entspannungsprozeß stören.
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